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Standardstufe 3 
elektronisch gesteuerte Fern- oder Zentralheizung, Niedertemperatur- oder 
Brennwertkessel 

Sonstige technische Ausstattung 

Standardstufe 3 
zeitgemäße Anzahl an Steckdosen und Lichtauslässen, Zählerschrank (ab ca. 
1985) mit Unterverteilung und Kippsicherungen 

 
Bestimmung der standardbezogenen NHK 2010 für das Gebäude: 
Einfamilienhaus 
Nutzungsgruppe: Ein- und Zweifamilienhäuser 
Anbauweise: freistehend 
Gebäudetyp: EG, OG, nicht unterkellert, ausgebautes DG 
 

Berücksichtigung der Eigenschaften des zu bewertenden Gebäudes 

Standardstufe tabellierte  
NHK 2010 

relativer  
Gebäudestandardanteil 

relativer  
NHK 2010-Anteil 

  [%]  

1 720,00  23,0 165,60 
2 800,00  59,5 476,00 
3 920,00  17,5 161,00 
4 1.105,00  0,0 0,00 
5 1.385,00  0,0 0,00 

 gewogene, standardbezogene NHK 2010  =  802,60 
 gewogener Standard = 2,0 

 
Die Ermittlung des gewogenen Standards erfolgt durch Interpolation des gewogenen NHK-Werts 
zwischen die tabellierten NHK. 
 
Berücksichtigung der erforderlichen Korrektur- und Anpassungsfaktoren 
gewogene, standardbezogene NHK 2010  
Korrektur- und Anpassungsfaktoren gemäß Sprengnetter 
  Objektgröße  0,92 

 
NHK 2010 für das Bewertungsgebäude =  
 rd.  

 
5.3.2 Ermittlung der Normalherstellungskosten bezogen auf das Basisjahr 2010 
(NHK 2010 nach Sprengnetter) für das Gebäude: Garage/ Anbau 
  
Ermittlung der Normalherstellungskosten bezogen auf das Basisjahr 2010 (NHK 2010) für 
das Gebäude: Garage/ Anbau 
Ermittlung des Gebäudestandards: 

Bauteil Wägungsanteil Standardstufen 
 [%] 1 2 3 4 5 

Sonstiges 100,0 %    1,0  

insgesamt 100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 
100,0 

% 
0,0 % 

 

Beschreibung der ausgewählten Standardstufen 

Sonstiges 

Standardstufe 4  Garagen in Massivbauweise 
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Bestimmung der standardbezogenen NHK 2010 für das Gebäude: 
Garage 
Nutzungsgruppe: Garagen 
Gebäudetyp: Einzelgaragen/ Mehrfachgaragen 
 
Berücksichtigung der Eigenschaften des zu bewertenden Gebäudes 

Standardstufe tabellierte  
NHK 2010 

relativer  
Gebäudestandardanteil 

relativer  
NHK 2010-Anteil 

  [%]  

1 0,00  0,0 0,00 
2 0,00  0,0 0,00 
3 245,00  0,0 0,00 
4 485,00  100,0 485,00 
5 780,00  0,0 0,00 

 gewogene, standardbezogene NHK 2010  =  485,00 
 gewogener Standard = 4,0 

 

Die Ermittlung des gewogenen Standards erfolgt durch Interpolation des gewogenen NHK-Werts 
zwischen die tabellierten NHK. 
 

NHK 2010 für das Bewertungsgebäude =  
 rd.  
 
 

Erläuterungen zu den Wertansätzen in der Sachwertberechnung 
 

Berechnungsbasis 
Die Berechnung der Brutto- Grundfläche bzw. der Gebäudeflächen wurden vorhandenen Planun-
terlagen entnommen und vom Sachverständigen vervollständigt und überprüft.  
Die Berechnungen weichen teilweise von den diesbezüglichen Vorschriften (DIN 277; II. BV) ab; 
sie sind deshalb nur als Grundlage dieser Wertermittlung verwendbar. 
 

Herstellungswert 
Die Normalherstellungskosten (NHK) werden nach den Ausführungen in der Wertermittlungslitera-
tur und den Erfahrungen des Sachverständigen auf der Basis der Preisverhältnisse im Jahre 2010 
(Basisjahr) angesetzt.  
 

Baupreisindex 
Die Anpassung der NHK aus dem Basisjahr an die Preisverhältnisse am Wertermittlungsstichtag 
erfolgt mittels des Verhältnisses aus dem Baupreisindex am Wertermittlungsstichtag und dem 
Baupreisindex im Basisjahr (2015 = 100). Der Baupreisindex zum Wertermittlungsstichtag wird bei 
zurückliegenden Stichtagen aus Jahreswerten interpoliert und bei aktuellen Wertermittlungsstich-
tagen, für die noch kein amtlicher Index vorliegt, wird der zuletzt veröffentlichte Indexstand zugrun-
de gelegt.  
 

Baunebenkosten 
Die Baunebenkosten (BNK) werden prozentual als Funktion der Gesamtherstellungskosten - ein-
schl. der Herstellungswerte der Nebenbauteile, besonderen (Betriebs-) Einrichtungen und Außen-
anlagen bestimmt. 

Außenanlagen 

Die wesentlich wertbeeinflussenden Außenanlagen wurden im Ortstermin getrennt erfasst und 
einzeln pauschal in ihrem Sachwert geschätzt. Grundlage sind die in [1], Kapitel 3.01.5 angegebe-
nen Erfahrungswerte für durchschnittliche Herstellungskosten. Bei älteren und/oder schadhaften 
Außenanlagen erfolgt die Sachwertschätzung unter Berücksichtigung diesbezüglicher Abschläge. 
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Außenanlagen Sachwert (inkl. BNK) 

prozentuale Schätzung: 2,15 % der Gebäudesachwerte insg. 
(232.835,02  

5.000,00  

Summe 5.000,00  
 
Gesamtnutzungsdauer 
Die übliche Gesamtnutzungsdauer ergibt sich aus der für die Bestimmung der NHK gewählten 
Gebäudeart sowie dem Gebäudeausstattungsstandard.  
 

Restnutzungsdauer 
Als Restnutzungsdauer ist die Differenz aus üblicher Gesamtnutzungsdauer und tatsächlichem 
Lebensalter am Wertermittlungsstichtag zugrunde gelegt. Diese werden im vorliegenden Fall ver-
längert (d.h. die Gebäude werden fiktiv verjüngt), da bei dem Bewertungsobjekt Modernisierungs-
maßnahmen durchgeführt wurden oder in den Wertermittlungsansätzen unmittelbar erforderliche 
Arbeiten zur Beseitigung des Unterhaltungsstaus sowie zur Modernisierung in der Wertermittlung 
als bereits durchgeführt unterstellt werden.  
 

Differenzierte Ermittlung der Restnutzungsdauer (und des fiktiven Baujahrs) 
für das Gebäude: Einfamilienhaus als Dorfhaus 
Das ca. 1900/ 1920 errichtete Gebäude wurde modernisiert.  
Für eine nachhaltige wirtschaftliche Nutzbarkeit sind weitere/wesentliche Modernisierungen erfor-
derlich, die im Wertermittlungsansatz als bereits durchgeführt unterstellt werden. 
Zur Ermittlung der modifizierten Restnutzungsdauer werden die wesentlichen Modernisierungen 

 
Hieraus ergeben sich 12 Modernisierungspunkte (von max. 20 Punkten).                                              
Diese wurden wie folgt ermittelt: 

Modernisierungsmaßnahmen 
(vorrangig in den letzten 15 Jahren) 

Maximale 
Punkte 

Tatsächliche Punkte 

Durchgeführte 
Maßnahmen 

Unterstellte        
Maßnahmen 

Dacherneuerung inkl. der Verbesserung 
der Wärmedämmung im Dach bzw. 
Dämmung der obersten Geschossdecke 

4 0,0 4,0 

Einbau isolierverglaster Fenster 2 1,0 1,0 
Einbau einer zeitgemäßen  
Heizungsanlage 

2 0,0 2,0 

Modernisierung von Bädern / WCs etc. 2 0,0 2,0 
Modernisierung des Innenausbaus, z.B. 
Decken, Fußböden und Treppenraum 

2 0,0 2,0 

Summe  0,0 12,0 
 

Ausgehend von den 12 Modernisierungspunkten (bei maximal 20 erreichbaren Modernisierungs-
 

In Abhängigkeit von: 
 der üblichen Gesamtnutzungsdauer (65 Jahre) und 
  1900 = 125 Jahre) ergibt sich eine 

(vorläufige rechnerische) Restnutzungsdauer von (65 Jahre  125 Jahre =) 0 Jahren 
 

Gebäude eine (modifizierte) Restnutzungsdauer von 34 Jahren. 

Aus der üblichen Gesamtnutzungsdauer (65 Jahre) und der (modifizierten) Restnutzungsdauer    
(34 Jahre) ergibt sich ein fiktives Gebäudealter von (65 Jahre  34 Jahre =) 31 Jahren.               
Aus dem fiktiven Gebäudealter ergibt sich zum Wertermittlungsstichtag ein fiktives Baujahr (2025  
31 Jahren =) 1994. 

in der Wertermittlung 
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 eine wirtschaftliche Restnutzungsdauer von 34 Jahren und 
 ein fiktives Baujahr 1994 zugrunde gelegt.  

 

Differenzierte Ermittlung der Restnutzungsdauer (und des fiktiven Baujahrs) 
für das Gebäude: Anbau/ Garage  
Das ca. 1976 errichtete Gebäude wurde nicht (wesentlich) modernisiert.  
Für eine nachhaltige wirtschaftliche Nutzbarkeit sind Modernisierungen erforderlich, die im Wer-
termittlungsansatz als bereits durchgeführt unterstellt werden. 
Zur Ermittlung der modifizierten Restnutzungsdauer werden die wesentlichen Modernisierungen 

 
Hieraus ergeben sich 3 Modernisierungspunkte (von max. 20 Punkten).                                               
Diese wurden wie folgt ermittelt: 

Modernisierungsmaßnahmen 
(vorrangig in den letzten 15 Jahren) 

Maximale 
Punkte 

Tatsächliche Punkte 

Durchgeführte 
Maßnahmen 

Unterstellte      
Maßnahmen 

Dacherneuerung inkl. der Verbesserung 
der Wärmedämmung im Dach bzw.  

4 0,0 1,0 

Einbau neuer Fenster 2 0,0 1,0 
Modernisierung des Innenausbaus,  
z.B. Decken, Wände, Böden und Treppe  
zum Flachdach 

2 0,0 1,0 

Summe  0,0 3,0 
Ausgehend von den 3 Modernisierungspunkten (bei maximal 20 erreichbaren Modernisierungs-

 
In Abhängigkeit von: 
 der üblichen Gesamtnutzungsdauer (60 Jahre) und 
  1976 = 49 Jahre) ergibt sich eine    

(vorläufige rechnerische) Restnutzungsdauer von (60 Jahre  49 Jahre =) 11 Jahren 
 

 
Aus der üblichen Gesamtnutzungsdauer (60 Jahre) und der (modifizierten) Restnutzungsdauer   
(19 Jahre) ergibt sich ein fiktives Gebäudealter von (60 Jahre  19 Jahre =) 41 Jahren.               
Aus dem fiktiven Gebäudealter ergibt sich zum Wertermittlungsstichtag ein fiktives Baujahr (2025  
41 Jahren =) 1984. 

Wertermittlung 
 eine wirtschaftliche Restnutzungsdauer von 19 Jahren und 
 ein fiktives Baujahr 1984 

zugrunde gelegt. 

Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale 

Hier werden die wertmäßigen Auswirkungen der nicht in den Wertermittlungsansätzen des Er-
tragswertverfahrens bereits berücksichtigten Besonderheiten des Objekts insoweit korrigierend 
berücksichtigt, wie sie offensichtlich waren oder vom Auftraggeber, Eigentümer etc. mitgeteilt wor-
den sind. Eine hinreichende Nachvollziehbarkeit der Wertermittlung in Hinsicht auf die Schätzung 
des Werteinflusses der vorhandenen Zustandsbesonderheiten kann im Sinne der ImmoWertV 
2021 in aller Regel durch die Angabe grob geschätzter Erfahrungswerte für die Investitions- bzw. 
Beseitigungskosten erreicht werden. Die Kostenschätzung für solche baulichen Maßnahmen er-
folgt in der Regel mit Hilfe von Kostentabellen, die sich auf Wohn- oder Nutzflächen, Bauteile oder 
Einzelgewerke beziehen. Verkehrswertgutachten sind jedoch grundsätzlich keine Bauschadengut-
achten. D.h. die Erstellung einer differenzierten Kostenberechnung ist im Rahmen eines Ver-
kehrswertgutachtens durch den Immobilienbewertungssachverständigen nicht zu leisten und wird 
von diesem auch nicht geschuldet. Die in diesem Gutachten enthaltenen Kostenermittlungen für 
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z.B. erforderliche bauliche Investitionen sind daher weder Kostenberechnung, Kostenanschlag 
noch Kostenfeststellung oder Kostenschätzung im Sinne der DIN 276 (Kosten im Hochbau), son-
dern lediglich pauschalierte Kostenschätzungen für das Erreichen des angestrebten Hauptzwe-
ckes des beauftragten Gutachtens, nämlich der Feststellung des Markt-/Verkehrswertes. 
In diesen Modellen sind die Kostenabzüge für Schadenbeseitigungsmaßnahmen aus den NHK-
Tabellen abgeleitet und mit der Punktrastermethode weitgehend harmonisiert. Damit sind diese 
Schätzmodelle derzeit die einzigen in der aktuellen Wertermittlungsliteratur verfügbaren Modelle, 
die in einheitlicher Weise gleichermaßen anwendbar sind auf eigen- oder fremdgenutzte Bewer-
tungsobjekte sowie modernisierungsbedürftige, neuwertige (=modernisierte) Objekte oder Neubau-
ten. Die korrekte Anwendung dieser Modelle führt in allen vorgenannten Anwendungsfällen zu 
marktkonformen Ergebnissen und ist daher sachgerecht. 
 

besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale Wertbeeinflussung insg. 

Unterstellte Modernisierungen/ Sanierungen  -130  
* Behebung der Feuchtigkeitsschäden (Wände, 

Decken/ Böden etc.), Restarbeiten Wände 
-30   

* Einbau einer neuen Heizungsanlage -   

* Erneuerung der Innenausstattungen  -7   

* Modernisierung der Bäder und Gäste-WC (3*) -20   

* Erneuerung der Dacheindeckung (Dämmung) -35.0   

* Sanierung der Fassaden -8.0   

* Modernisierung Fenster (Teilerneuerung) -2.0   

* Sanierung Anbau mit Garage und Dach -8   

Summe -130  
 

Die noch zu erstellenden Modernisierungsmaßnahmen für das Bewertungsgebäude wurde 
genen Erfahrungswerten ermittelt. 

Die Modernisierungskosten wurden als Mindestkosten ermittelt. 
 

Alterswertminderung  
Die Alterswertminderung der Gebäude erfolgt linear. 
 

Sonstige besondere wertbeeinflussende Umstände 
Hier werden die wertmäßigen Auswirkungen der nicht in den Wertermittlungsansätzen des Sach-
wertverfahrens bereits berücksichtigten Besonderheiten des Objekts korrigierend berücksichtigt. 
 

Marktanpassungsfaktor 
Ziel aller in der WertV beschriebenen Wertermittlungsverfahren ist es, den Verkehrswert, d.h. den 
am Markt durchschnittlich (d.h. am wahrscheinlichsten) zu erzielender Preis zu ermitteln. Das her-
stellungskostenorien
gezahlten Marktpreisen iden       
(= Substanzwert des Grundstücks) an den Markt, d.h. an die für vergleichbare Grundstücke reali-
sierten Kaufpreise angepasst werden. Das erfolgt mittels eines Marktanpassungsfaktors.  
Der objektartspezifische Marktanpassungsfaktor wird auf der Grundlage  
 der Angaben des örtlichen Gutachterausschusses unter Hinzuziehung 
 eigener Ableitungen des Sachverständigen bestimmt und angesetzt. Aufgrund einer bundes-

weiten Kaufpreisanalyse abgeleiteten Erfahrungswerte für Marktanpassungsfaktoren gegliedert 
nach Objektart, Wirtschaftskraft der Region (d.h. Bodenwertniveau) und Objektgröße (d.h. Ge-
samtgrundstückswert) angegeben. Danach liegen Kaufpreise für gleichartige Grundstücke in 
Regionen mit vergleichbarer Wirtschaftskraft (d.h. mit gleichem Bodenwertniveau) rd. 5 % un-
terhalb des ermittelten vorläufigen Sachwerts (d.h. des herstellungskostenorientiert berechne-
ten Substanzwerts). 
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5. Grundlagen der Ertragswertermittlung  

5.1 Das Ertragswertmodell der Immobilienwertermittlungsverordnung 
Das Modell für die Ermittlung des Ertragswerts ist in den §§ 27 - 34 ImmoWertV 2021 beschrieben. 
Die Ermittlung des Ertragswerts basiert auf den marktüblich erzielbaren jährlichen Erträgen (insbe-
sondere Mieten und Pachten) aus dem Grundstück. Die Summe aller Erträge wird als Rohertrag 
bezeichnet. Maßgeblich für den (Ertrags)Wert des Grundstücks ist jedoch der Reinertrag.  
Der Reinertrag ermittelt sich als Rohertrag abzüglich der Aufwendungen, die der Eigentümer  
für die Bewirtschaftung einschließlich Erhaltung des Grundstücks aufwenden muss (Bewirtschaf-
tungskosten). 
Das Ertragswertverfahren fußt auf der Überlegung, dass der dem Grundstückseigentümer verblei-
bende Reinertrag aus dem Grundstück die Verzinsung des Grundstückswerts (bzw. des dafür ge-
zahlten Kaufpreises) darstellt. Deshalb wird der Ertragswert als Rentenbarwert durch Kapitalisie-
rung des Reinertrags bestimmt.  

Hierbei ist zu beachten, dass der Reinertrag für ein bebautes Grundstück sowohl die Verzinsung 
für den Grund und Boden als auch für die auf dem Grundstück vorhandenen baulichen (insbeson-
dere Gebäude) und sonstigen Anlagen (z.B. Anpflanzungen) darstellt. Der Grund und Boden gilt 
grundsätzlich als unvergänglich (bzw. unzerstörbar). Dagegen ist die (wirtschaftliche) Restnut-
zungsdauer der baulichen und sonstigen Anlagen zeitlich begrenzt.  

Der Bodenwert ist getrennt vom Wert der Gebäude und Außenanlagen i.d.R. im Vergleichswert-
verfahren (vgl. § 40 ImmoWertV 2021) grundsätzlich so zu ermitteln, wie er sich ergeben würde, 
wenn das Grundstück unbebaut wäre. 
Der auf den Bodenwert entfallende Reinertragsanteil wird durch Multiplikation des Bodenwerts mit 
dem Liegenschaftszinssatz bestimmt. (Der Bodenertragsanteil stellt somit die ewige Rentenrate 
des Bodenwerts dar.) 
Der auf die baulichen und sonstigen Anlagen entfallende Reinertragsanteil ergibt sich als Differenz 

 

Der (Ertrags)Wert der baulichen und sonstigen Anlagen wird durch Kapitalisierung (d.h. Zeit-
rentenbarwertberechnung) des (Rein)Ertragsanteils der baulichen und sonstigen Anlagen unter 
Verwendung des Liegenschaftszinssatzes und der Restnutzungsdauer ermittelt. 

ulichen 
 

Ggf. bestehende besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale, die bei der Ermittlung 
des vorläufigen Ertragswerts nicht berücksichtigt wurden, sind bei der Ableitung des Ertragswerts 
aus dem vorläufigen Ertragswert sachgemäß zu berücksichtigen. 
Das Ertragswertverfahren stellt insbesondere durch Verwendung des aus Kaufpreisen abgeleite-
ten Liegenschaftszinssatzes einen Kaufpreisvergleich im Wesentlichen auf der Grundlage des 
marktüblich erzielbaren Grundstücksreinertrages dar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                             Az.: 3 K 50/ 25       Seite: 22 
 

5.2 Erläuterungen der bei der Ertragswertermittlung verwendeten Begriffe 

Rohertrag (§ 31 Abs. 2 ImmoWertV 2021) 

Der Rohertrag umfasst alle bei ordnungsgemäßer Bewirtschaftung und zulässiger Nutzung markt-
üblich erzielbaren Erträge aus dem Grundstück. Bei der Ermittlung des Rohertrags ist von den 
üblichen (nachhaltig gesicherten) Einnahmemöglichkeiten des Grundstücks (insbesondere der 
Gebäude) auszugehen. 
Weicht die tatsächliche Nutzung von Grundstücken oder Grundstücksteilen von den üblichen, 
nachhaltig gesicherten Nutzungsmöglichkeiten ab und/oder werden für die tatsächliche Nutzung 
von Grundstücken oder Grundstücksteilen vom Üblichen abweichende Entgelte erzielt, sind für die 
Ermittlung des Rohertrags zunächst die für eine übliche Nutzung marktüblich erzielbaren Erträge 
zugrunde zu legen. 

Bewirtschaftungskosten (§ 32 ImmoWertV 2021) 

Die Bewirtschaftungskosten sind marktüblich entstehende Aufwendungen, die für eine ordnungs-
gemäße Bewirtschaftung und zulässige Nutzung des Grundstücks (insbesondere der Gebäude) 
laufend erforderlich sind. Die Bewirtschaftungskosten umfassen die Verwaltungskosten, die In-
standhaltungskosten, das Mietausfallwagnis und die Betriebskosten.  
Unter dem Mietausfallwagnis ist insbesondere das Risiko einer Ertragsminderung zu verstehen, 
die durch uneinbringliche Rückstände von Mieten, Pachten und sonstigen Einnahmen oder durch 
vorübergehenden Leerstand von Raum, der zur Vermietung, Verpachtung oder sonstigen Nutzung 
bestimmt ist, entsteht. Es umfasst auch das Risiko von uneinbringlichen Kosten einer Rechtsver-
folgung auf Zahlung, Aufhebung eines Mietverhältnisses oder Räumung (§ 19 Abs. 2 Ziffer 3 Im-
moWertV 2021 u. § 29 Satz 1 und 2 II. BV).  
Zur Bestimmung des Reinertrags werden vom Rohertrag nur die Bewirtschaftungskosten(anteile) 
in Abzug gebracht, die vom Eigentümer zu tragen sind, d. h. nicht zusätzlich zum angesetzten 
Rohertrag auf die Mieter umgelegt werden können. 

Ertragswert (§ 27 ImmoWertV 2021) 

Der Ertragswert ist der auf die Wertverhältnisse am Wertermittlungsstichtag bezogene (Ein-
mal)Betrag, der der Summe aller aus dem Objekt während seiner Nutzungsdauer erzielbaren 
(Rein)Erträge einschließlich Zinsen und Zinseszinsen entspricht. Die Einkünfte aller während der 
Nutzungsdauer noch anfallenden Erträge  abgezinst auf die Wertverhältnisse zum Wertermitt-
lungsstichtag  sind wertmäßig gleichzusetzen mit dem Ertragswert des Objekts. 
Als Nutzungsdauer ist für die baulichen und sonstigen Anlagen die (wirtschaftliche) Restnutzungs-
dauer anzusetzen, für den Grund und Boden unendlich (ewige Rente). 

Liegenschaftszinssatz (§ 33 ImmoWertV 2021) 

Der Liegenschaftszinssatz ist eine Rechengröße im Ertragswertverfahren. Er ist auf der Grundlage 
geeigneter Kaufpreise und der ihnen entsprechenden Reinerträge für mit dem Bewertungsgrund-
stück hinsichtlich Nutzung und Bebauung gleichartiger Grundstücke nach den Grundsätzen des 
Ertragswertverfahrens als Durchschnittswert abgeleitet (vgl. § 14 Nr. 3 Satz 2 ImmoWertV 2021). 
Der Ansatz des (marktkonformen) Liegenschaftszinssatzes für die Wertermittlung im Ertragswert-
verfahren stellt somit sicher, dass das Ertragswertverfahren ein marktkonformes Ergebnis liefert, d. 
h. dem Verkehrswert entspricht. 
Der Liegenschaftszinssatz ist demzufolge der Marktanpassungsfaktor des Ertragswertverfahrens. 
Durch ihn werden die allgemeinen Wertverhältnisse auf dem Grundstücksmarkt erfasst, soweit 
diese nicht auf andere Weise berücksichtigt sind. 

Restnutzungsdauer (§ 4 ImmoWertV 2021) 

Als Restnutzungsdauer wird die Anzahl der Jahre angesetzt, in denen die baulichen (und sonsti-
gen) Anlagen bei ordnungsgemäßer Unterhaltung und Bewirtschaftung voraussichtlich noch wirt-
schaftlich genutzt werden können. Sie ist demnach entscheidend vom wirtschaftlichen, aber auch 
vom technischen Zustand des Objekts, nachrangig vom Alter des Gebäudes bzw. der Gebäudetei-
le abhängig. Instandsetzungen oder Modernisierungen oder unterlassene Instandhaltungen oder 
andere Gegebenheiten können die Restnutzungsdauer verlängern oder verkürzen. 
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Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale (§ 8 ImmoWertV 2021) 

Unter den besonderen objektspezifischen Grundstücksmerkmalen versteht man alle vom üblichen 
Zustand vergleichbarer Objekte abweichenden individuellen Eigenschaften des Bewertungsobjekts 
(z. B. Abweichungen vom normalen baulichen Zustand, eine wirtschaftliche Überalterung, insbe-
sondere Baumängel und Bauschäden (siehe nachfolgende Erläuterungen), oder Abweichungen 
von den marktüblich erzielbaren Erträgen). 

Baumängel und Bauschäden (§ 8 Abs. 2 ImmoWertV 2021) 

Baumängel sind Fehler, die dem Gebäude i. d. R. bereits von Anfang an anhaften  z. B. durch 
mangelhafte Ausführung oder Planung. Sie können sich auch als funktionale oder ästhetische 
Mängel durch die Weiterentwicklung des Standards oder Wandlungen in der Mode einstellen. 
Bauschäden sind auf unterlassene Unterhaltungsaufwendungen, auf nachträgliche äußere Einwir-
kungen oder auf Folgen von Baumängeln zurückzuführen. 
Für behebbare Schäden und Mängel werden die diesbezüglichen Wertminderungen auf der 
Grundlage der Kosten geschätzt, die zu ihrer Beseitigung aufzuwenden sind. Die Schätzung kann 
durch pauschale Ansätze oder auf der Grundlage von auf Einzelpositionen bezogenen Kostener-
mittlungen erfolgen. 
Der Bewertungssachverständige kann i. d. R. die wirklich erforderlichen Aufwendungen zur      
Herstellung eines normalen Bauzustandes nur überschlägig schätzen, da 
 nur zerstörungsfrei  augenscheinlich untersucht wird, 

 grundsätzlich keine Bauschadensbegutachtung erfolgt (dazu ist die Beauftragung eines         
Bauschadens-Sachverständigen notwendig). 

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Angaben in dieser Verkehrswertermittlung    
allein aufgrund Mitteilung von Auftraggeber, Mieter etc. und darauf beruhenden in Augenschein-
nahme beim Ortstermin ohne jegliche differenzierte Bestandsaufnahme, technischen, chemischen 
o. ä. Funktionsprüfungen, Vorplanung und Kostenschätzung angesetzt sind. 
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5.3 Ertragswertermittlung für das Bewertungsgrundstück Flst. 41/ 2  
 

Gebäudebezeichnung Fläche  tatsächliche Nettokaltmiete 
   monatlich jährlich 
Einfamilienhaus 
 

(m²) 
 

  

Wohnfläche EG   66,00 0,00 0,00 0,00 
Wohnfläche OG 81,50 0,00 0,00 0,00 
Wohnfläche DG  49,00 0,00 0,00 0,00 
Nutzfläche Garage 16,00 0,00 0,00 0,00 

Summe 212,50 0,00 0,00 0,00 
 

Gebäudebezeichnung Fläche  marktüblich erzielbare Nettokaltmiete 
   monatlich jährlich 
Einfamilienhaus 
 

(m²) 
 

  

Wohnfläche EG  66,00 5,50 363,00 4.356,00 
Wohnfläche OG 81,50 5,50 448,25 5.379,00 
Wohnfläche DG  49,00 5,00 245,00 2.940,00 
Nutzfläche Garage 16,00 3,00 48,00 576,00 

Summe 212,50  1.104,25 13.251,00 
 
Die tatsächliche Nettokaltmiete weicht von der marktüblich erzielbaren Nettokaltmiete jährlich um - 
13.251,00 . Die Ertragswertermittlung wird auf der Grundlage der tatsächlichen erzielbaren Netto-
kaltmiete durchgeführt (vgl. § 27 Abs. 1 ImmoWertV 2021).  
 
Rohertrag (Summe der marktüblich erzielbaren jährlichen                      
Nettokaltmieten) 

 13.251,00  

Bewirtschaftungskosten (nur Anteil des Vermieters) 
(24,00 % der marktüblich erzielbaren jährlichen Nettokaltmiete) 

 
 

 
3.180,24  

jährlicher Reinertrag = 10.070,76  
Reinertragsanteil des Bodens 
2,30 % von 23.350  (Liegenschaftszinssatz  Bodenwert) 

 

 

 
468,05  

Ertrag der baulichen und sonstigen Anlagen = 9.602,71  
Barwertfaktor (gem. § 34 Abs. 2 ImmoWertV 2021) 
bei p = 2,30 % Liegenschaftszinssatz 
und n = 34 Jahren Restnutzungsdauer 

 
 
 

 
 

23,410 

Ertragswert der baulichen und sonstigen Anlagen = 224.799,44  
Bodenwert (vgl. Bodenwertermittlung)  20.350  

vorläufiger Ertragswert  = 245.149,44  
besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale  130.000  

Ertragswert  = 115.149,44  
 rd. 115.000  

 

Der Ertragswert für das mit einem Einfamilienhaus, Anbau und Garage bebaute 
Grundstück Flst. 41/ 2 wird zum Wertermittlungsstichtag 14.10.2025 mit rd. 

 
 115.0 geschätzt. 
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Erläuterungen zu den Wertansätzen in der Ertragswertberechnung 
 

Wohn- bzw. Nutzflächen 
Die Berechnung der Wohn- bzw. Nutzflächen wurden den vorhandenen Planunterlagen entnom-
men und vom Sachverständigen ergänzt und überprüft. Die Berechnungen weichen teilweise von 
den diesbezüglichen Vorschriften (DIN 283; II. BV) ab; sie sind deshalb nur als Grundlage dieser 
Wertermittlung verwendbar. 
 

Rohertrag 
Die Basis für die Ermittlung des Rohertrags ist die aus dem Grundstück ortsüblich nachhaltig er-
zielbare Nettokaltmiete. Diese entspricht der jährlichen Gesamtmiete ohne sämtliche auf den Mie-
ter zusätzlich zur Grundmiete umlagefähigen Bewirtschaftungskosten. Sie wird auf der Grundlage 
von Vergleichsmieten für mit dem Bewertungsgrundstück vergleichbar genutzte Grundstücke 
 aus der Mietpreissammlung des Sachverständigen und 
 ggf. aus dem Mietspiegel der Gemeinde oder vergleichbarer Gemeinden 

als mittelfristiger Durchschnittswert abgeleitet. 
 

Bewirtschaftungskosten 
Die vom Vermieter zu tragenden Bewirtschaftungskostenanteile werden auf der Basis von Markt-
analysen vergleichbar genutzter Grundstücke (vorrangig insgesamt als prozentualer Anteil am 

- oder Nutzfläche bezogen oder als Absolutbetrag je Nut-
zungseinheit bzw. Bewirtschaftungskostenanteil) bestimmt. 
 

Liegenschaftszinssatz 
Der objektartenspezifische Liegenschaftszinssatz wird auf der Grundlage 
 der Angaben des örtlichen Gutachterausschusses unter Hinzuziehung 
 eigener Ableitungen des Sachverständigen 

bestimmt und angesetzt. 
 

Gesamtnutzungsdauer 
Die übliche wirtschaftliche Nutzungsdauer = Gesamtnutzungsdauer (GND) ergibt sich aus der für 
die Bestimmung der NHK gewählten Gebäudeart sowie dem Gebäudeausstattungsstandard. Sie 
ist deshalb wertermittlungstechnisch dem Gebäudetyp zuzuordnen und ebenfalls aus [1], Kapitel 
3.01.1 entnommen. 
 

Restnutzungsdauer 
Als Restnutzungsdauer ist in erster Näherung die Differenz aus "üblicher Gesamtnutzungsdauer" 
abzüglich "tatsächlichem Lebensalter am Wertermittlungsstichtag" zugrunde gelegt. Diese wird im 
vorliegenden Fall verlängert (d. h. das Gebäude fiktiv verjüngt), da beim Bewertungsobjekt wesent-
liche Modernisierungsmaßnahmen durchgeführt wurden oder in den Wertermittlungsansätzen un-
mittelbar erforderliche Arbeiten zur Beseitigung des Unterhaltungsstaus sowie zur Modernisierung 
in der Wertermittlung als bereits durchgeführt unterstellt werden.  
Zur Bestimmung der Restnutzungsdauer, insbesondere unter Berücksichtigung von durchgeführ-
ten oder zeitnah durchzuführenden wesentlichen Modernisierungsmaßnahmen, wird das in [1], 
Kapitel 3.02.4 beschriebene Modell angewendet. 
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7. Verkehrswert des Bewertungsgrundstückes Flst. 41/ 2  
 
Grundstücke mit der Nutzbarkeit des Bewertungsgrundstücks werden üblicherweise zu Kaufprei-
sen gehandelt, die sich vorrangig am Sachwert orientieren.  
 

Der Sachwert wurde zum Wertermittlungsstichtag mit rd. 115.0  ermittelt. 
 

Der Ertragswert wurde zum Wertermittlungsstichtag mit rd. 115  ermittelt. 
 

Der ermittelte Verkehrswert für das mit einem Einfamilienhaus, Anbau und Garage bebaute 
Grundstück Flst. 41/ 2 in 95028 Hof (Ortsteil Leimitz), Haidter Str. 13 

 
Grundbuch Blatt  
Hof 787 

 

Gemarkung Flurstück 
Leimitz 41/ 2 

 
 
wird zum Wertermittlungsstichtag 14.10.2025 mit rd. 

 

 115.0  
 

geschätzt. 
 
 
Der Sachverständige bescheinigt durch seine Unterschrift zugleich, dass ihm keine Ablehnungs-
gründe entgegenstehen, aus denen jemand als Beweiszeuge oder Sachverständiger nicht zulässig 
oder seinen Aussagen keine volle Glaubwürdigkeit beigemessen werden kann. 
 
 
Hof, den 20. November 2025 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         _____________________________________ 

   Dipl.-Ing.(FH) André Gebhardt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Urheberschutz, alle Rechte vorbehalten. Das Gutachten ist nur für den Auftraggeber und den an-
gegebenen Zweck bestimmt. Eine Vervielfältigung durch dritte ist nur mit schriftlicher Genehmi-
gung gestattet. 
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2.  Berechnung der Brutto- Grundfläche und Bezeichnung der Wohnflächen 
 
2.1 Berechnung der Brutto- Grundfläche (BGF) des Bewertungsgebäudes  
 

Bruttogrundfläche (BGF) gesamt: 
 

EG/OG: 14,65 m * 7,09 m * 2    = 207,74 m² 
DG:  14,65 m * 6,20 m   =     90,83 m²  
       =  298,57 m² 
Bruttogrundfläche (BGF)    = rd.    300,00 m² 
 

Die ermittelte Brutto- Grundfläche (BGF) des Einfamilienhauses beträgt rd. 300 m²  
 

Brutto- Grundfläche des Anbaus mit Garage: 
 

10,00 m * 5,00 m * 0,5 + 10,00 m * 4,10 m * 0,5 =  45,50 m² 
 

Nutzfläche der Garage: 
 

6,30 m * 2,60 m * 0,5 + 6,30 m * 2,40 m * 0,5 = rd. 16,00 m² 

 
2.2 Bezeichnung der Wohnflächen (WF) des Bewertungsgebäudes  
 

Erdgeschoss: 
 

Zimmer 1:   = 18,18 m² 
Zimmer 2:   = 13,26 m² 
Zimmer 3:   =   4,12 m² 
Zimmer 4:   =   5,07 m² 
(Heizung:   =   8,72 m²) 
Zimmer 5:   = 10,71 m² 
Badezimmer:   =   2,77 m²  
Flur:    = 11,70 m² 
    = 65,81 m² 
Wohnfläche EG  = rd. 66,00 m² 
 

Obergeschoss: 
 

Zimmer 1:   = 20,07 m² 
Zimmer 2:   =   4,53 m² 
Zimmer 3:   =   9,16 m² 
Zimmer 4:   = 11,01 m²   
Zimmer 5:   = 15,40 m² 
Zimmer 6:   =   7,67 m²  
Bad:    =   6,84 m² 
Flur:    =   6,80 m²  
    = 81,48 m² 
Wohnfläche OG  = rd. 81,50 m² 
   

Obergeschoss: 
 

Zimmer 1:   = 11,08 m² 
Zimmer 2:   =   3,95 m² 
Zimmer 3:   =   6,23 m² 
Zimmer 4:   = 17,20 m² 
Bad:    =   2,50 m² 
Flur:    =   7,77 m² 
    = 48,73 m² 
Wohnfläche DG  = rd. 49,00 m² 
 

Die Gesamtwohnfläche (WF) des Bewertungsgebäudes beträgt ca. 196,50 m² 
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Ortsplan von Leimitz   
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Lageplan M 1:1000 
 


